
Besondere Bedingung Nr. 2125
Bauherrenhaftpflichtversicherung

1.

1.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers
als Bauherr von Bauarbeiten gemäß Antrag.

1.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die technische Planung, die Leitung und die
Ausführung der Arbeiten von einem hiezu behördlich berechtigten Ziviltechniker oder Gewerbetreiben-
den durchgeführt wird. Soweit diese Tätigkeiten vom Versicherungsnehmer selbst durchgeführt
werden besteht Versicherungsschutz nur unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen gewerberechtli-
chen Befugnisse des Versicherungsnehmers nicht überschritten werden.

2.

2.1 Schäden an Bauwerken durch Hebungen, Senkungen oder Erschütterungen sind im Rahmen des
Versicherungsschutzes gemäß Pkt. 1. nur dann und insoweit gedeckt, wenn durch diese Ursachen
das statische Gefüge des Bauwerkes so beeinträchtigt ist, dass die nach den geltenden Normen
vorgegebenen Sicherheiten unterschritten werden bzw. dass die Standsicherheit nicht mehr gewähr-
leistet ist. Unter diesen Voraussetzungen bezieht sich der Versicherungsschutz insbesondere auch
auf die Schäden an Decken, Wänden, Fußböden, Verputzen, Malereien, Tapezierungen, Verfliesun-
gen, Verkachelungen, sonstigen Wand- und Deckenverkleidungen, Fenstern und Türen.

2.2 Für Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an Bauwerken durch Hebungen, Senkungen oder
Erschütterungen, durch die das statische Gefüge des Bauwerkes nicht so beeinträchtigt ist, dass die
nach den geltenden Normen vorgegebenen Sicherheiten unterschritten werden bzw. dass die
Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist, bedarf es einer besonderen Vereinbarung und einer
allfälligen Beweissicherung der Nachbarobjekte auf Kosten des Versicherungsnehmers.

3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:

3.1 Schäden durch Verstaubungen;

3.2 unvermeidbare Schäden. Unvermeidbar sind Schäden, die nach den anerkannten Regeln von
Wissenschaft und Technik überhaupt nicht oder nur mit einem wirtschaftlich nicht vertretbaren
Aufwand vermieden werden können.

4. Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß § 6 VersVG bewirkt, gilt
vereinbart, dass die Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgetzes (BauKG) in der jeweils gültigen
Fassung zu beachten sind.


